
Bitte beachten Sie, dass gemäß Förderrichtlinie der Kirchlichen Stiftung Kunst- und
Kulturgut die Auszahlung der bewilligten Fördermittel nur nach Vorlage einer
geeigneten Dokumentation erfolgen kann.

Form
Nach Abschluss der Arbeiten wird eine Originaldokumentation an die Kirchliche Stiftung
Kunst- und Kulturgut übergeben.

(1) Fotografische Abbildungen sind als Laborabzüge einzufügen,
Negative sind beizufügen.

(2) Bei digital hergestellten Fotos sind ebenfalls Laborabzüge für die
Dokumentation anzufertigen. Anstelle der Negative sind Gold-CO-ROMs
bzw. DVD's beizufügen.

Inhalt
In der Dokumentation sind grundsätzlich alle durchgeführten Maßnahmen aufzuführen und
zu begründen. Die zur Anwendung gekommenen Technologien sind zu beschreiben und
fotografisch zu dokumentieren. Rezepturen sind aufzuführen; eingesetzte Materialien,
insbesondere Chemikalien und Baustoffe sind mit ihrem Technischen Merkblatt aufzuführen.

Andere Formen der Dokumentation werden von der Kirchlichen Stiftung Kunst- und Kulturgut
nicht akzeptiert.
Eine Zusendung von Dokumentation per Email, in Kopie oder ohne die geforderten Negative
bzw. CD-ROM/DVD erfüllen nicht die Bedingungen des Bewilligungsbescheides und bilden
somit nicht die Voraussetzungen zur Auszahlung der Fördermittel.

Der Zuwendungsempfänger hat bei AntragsteIlung mit seiner Unterschrift die Kenntnisnahme
der Förderrichtlinie der Kirchlichen Stiftung Kunst- und Kulturgut zu bestätigen und ist für die
Abgabe einer Dokumentation in der geforderten Form verantwortlich. Notwendige

. Informationen an die entsprechenden Stellen (Auftragnehmer, Restaurator) erfolgen
ausschließlich durch den Zuwendungsempfänger selbst. Nur in Ausnahmefällen geschieht
dies nach vorheriger Absprache durch die Kirchliche Stiftung Kunst- und Kulturgut. Es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Restaurator vom Zuwendungsempfänger selbst
über die Festlegungen des in § 11, Absatz 1 der Förderrichtlinien in Kenntnis gesetzt werden
muss.


